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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-

fach, der seit 160 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und Wasserversor-

gung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anstößt und 

durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

•  Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsät-

zen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Recht-

sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

•  Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

•  Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-

deln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

•  Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-

sungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 

Maßnahmen geboten sein können.
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Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis �Überarbeitung GW 315“ im Technischen Komitee �Gasvertei-
lung“ erarbeitet. Das Arbeitsblatt GW 315 gibt grundlegende Hinweise zur Vermeidung von Beschädigun-
gen vorhandener Versorgungsanlagen im Zuge von Baumaßnahmen. Es gilt für alle Bauarbeiten (siehe
auch Abschnitt 3.4 Bauarbeiten/Bautätigkeiten) und regelt die Anforderungen an Bauausführende und Be-
treiber von Versorgungsanlagen.

Bei Beginn der Bauarbeiten müssen vor Ort Informationen zu Versorgungsanlagen aus dem Planwerk mit
aktuellem Stand vorliegen.

Der Bauausführende ist daher verpflichtet, sich unmittelbar vor Baubeginn Gewissheit über die Lage von
Versorgungsanlagen zu verschaffen und die Versorgungseinrichtungen für die Dauer der Bauausführung
zu schützen. Die Verpflichtung zur Erkundigung seitens des Bauausführenden ergibt sich aus gefestigter
Rechtsprechung sowie Vorschriften zur Unfallverhütung und Regelungen der Landesbauordnungen,
Schutzanweisungen (z. B. Merkheft für Baufachleute) etc.

Verstöße eines Bauausführenden gegen die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen im Schadensfall zu
einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber hinaus im Einzelfall auch mit
strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein.

In diesem Zusammenhang muss deutlich gemacht werden, dass insbesondere auch Auftraggeber und
Bauherren ebenso wie die mit der Planung und Ausschreibung beauftragten Ingenieurbüros und Architek-
ten in dem gesamten Prozess eine Mitwirkungspflicht haben und die erforderlichen Maßnahmen zur Netz-
auskunft, Erkundigung und den späteren Bauarbeiten bereits bei den ersten Überlegungen zu Baumaß-
nahmen berücksichtigen müssen. Dies gilt auch für öffentliche Vorhabensträger, wie Bau- und Ordnungs-
behörden. Dies dient insgesamt dem Schutz der Versorgungsanlagen und leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden sowie Versorgungsstörungen.

Unstrittig ist in diesem Zusammenhang die Mitwirkung des Betreibers einer Versorgungsanlage durch die
Netzauskunft im Zuge von Bau- und Planungsmaßnahmen. Aufgrund des vorhandenen öffentlichen Inte-
resses werden durch die Betreiber Auskünfte gegenüber Dritten über die Lage und den Verlauf ihrer Ver-
sorgungslagen erteilt.

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 118 �Erteilung von Netzauskünften“ bildet ein wesentliches Bindeglied zu den
späteren Bauarbeiten, indem darin die Erteilung von Netzauskünften geregelt ist. Das Arbeitsblatt GW 315
gibt ebenfalls Hinweise auf die Erkundigungspflicht der Bauausführenden zum Schutz der Versorgungs-
anlagen während der Bauausführung.
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Weitere wesentliche Elemente zum Schutz der Versorgungsanlagen vor Beschädigungen und zur Vermei-
dung von Unfällen sind Ausbildung und Qualifizierung der aus- und aufsichtführenden Mitarbeiter der Bau-
unternehmen. Hier geben beispielsweise die nachfolgend aufgezählten Regelwerke Anforderungen, auch
bezogen auf das eingesetzte Bauverfahren, vor:

 DVGW-Hinweis GW 129 �Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen – Schu-
lungsplan für Ausführende, Aufsichtsführende und Planer“

 DVGW Arbeitsblatt GW 321 �Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren für Gas- und Wasserrohrlei-
tungen – Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung“

 DVGW-Arbeitsblatt GW 325 �Grabenlose Bauweisen für Gas- und Wasser-Anschlussleitungen; An-
forderungen, Gütesicherung und Prüfung“

 DVGW-Arbeitsblatt GW 329 �Fachaufsicht und Fachpersonal für steuerbare horizontale Spülbohrver-
fahren; Lehr- und Prüfplan“ und

 DVGW-Arbeitsblatt GW 381 �Bauunternehmen im Leitungstiefbau – Mindestanforderungen“.

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Merkblatt GW 315:1979-05.

Änderungen

Gegenüber DVGW-Merkblatt GW 315:1979-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Änderung des Titels

b) redaktionelle Überarbeitung des Inhaltes

c) beispielhafte Auflistung von Bauarbeiten/Bautätigkeiten

d) Hinweise zum Nachweis der Fachkunde des Bauausführenden ergänzt

e) Hinweise zum Umfang der Dokumentation ergänzt

Frühere Ausgaben

DVGW GW 315 (M):1979-05
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